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Ist ein Verein in das Vereinsregister eingetragen, müssen folgende Änderungen zur 

Eintragung angemeldet werden: 
 

 jede Neuwahl des vertretungsberechtigten (=eingetragenen) Vorstandes, z.B. nach 
Ende der Amtszeit des bisherigen Vorstands; 
 

 jedes Ausscheiden eines eingetragenen Vorstandsmitglieds, (z.B. durch Rücktritt oder 
Tod -auch vor  Ablauf der regulären Amtszeit -; 
 

 jede Satzungsänderung. 

Bitte beachten Sie: Satzungsänderungen werden rechtlich erst mit ihrer Eintragung in 
das Vereinsregister wirksam. 

 

Die Anmeldung (= Antrag auf Eintragung der eingetretenen bzw. beschlossenen 

Änderung/en) muss in öffentlich beglaubigter Form (= Unterschriftsbeglaubigung durch 
einen Notar nach § 129 Abs. 1 BGB oder einen Ratschreiber nach §§ 68 BeurkG, 35 b Abs. 2 

LFGG-BW), durch die Mitglieder des Vorstandes im Sinne des § 26 BGB in 

vertretungsberechtigter  Zahl, je nach  Regelung in der Satzung, erfolgen; so kann z.B. ein 
einzelvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied die Anmeldung allein unterschreiben. 

Die einfache Unterschrift genügt nicht! 
 

Anlagen zur Anmeldung: 
 

 bei einer  Vorstandsneuwahl: eine Kopie des Wahlprotokolls mit  der Angabe, ob der 

bzw. die Gewählte die Wahl angenommen hat;  
 

 bei einer Satzungsänderung: das Protokoll mit dem Änderungsbeschluss in Abschrift 
(entweder als Teil des Protokolls oder als Anlage dazu) sowie eine vollständige aktuelle 
Satzung. 

 

Aus Sicht des  Registergerichts müssen die Protokolle bzw. Beschlüsse folgende Angaben 
enthalten: 
  

 der Ort und Tag der Versammlung; 
 

 der Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers; 
 

 die Zahl der erschienenen Mitglieder; 
 

 die Feststellung, dass bzw. ob die Versammlung satzungsgemäß einberufen wurde; 
 

 die Tagesordnung und die Angabe, dass bzw. ob sie bei der Einberufung mitgeteilt 
wurde; 
 

 die Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, (falls die Satzung dazu eine 
Bestimmung enthält); 
 

 die gestellten Anträge, die gefassten Beschlüsse und die Wahlen; 
 

 dazu jeweils die Abstimmungsergebnisse ziffernmäßig genau; 



 

 

 

 im Fall von Wahlen die gewählten Vorstandsmitglieder entweder im Protokoll oder in 
der Anmeldung (s.o.) mit Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Wohnort bzw. 
Adresse; 
 

 die Unterschrift derjenigen Personen, die nach der Satzung die Protokolle bzw. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung unterschreiben sollen. 

 

Bitte beachten Sie unbedingt: 
 

Bei Satzungsänderungen muss darauf geachtet  werden, dass bei der Einberufung der  

Versammlung der Gegenstand, über den beschlossen werden soll, genau bezeichnet ist. 
Das heißt, es muss mindestens die zu ändernde Satzungsbestimmung angegeben werden. 

(Z.B.: "TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung des § 5 der Satzung" o.ä.; Ausnahme: 
Die Satzung bestimmt dazu etwas anderes). 
 
 Die "Bezeichnung des Gegenstandes" (s.o.) ist unbedingt erforderlich, damit keine 
unwirksamen Beschlüsse gefasst werden und ggf. die Versammlung wiederholt werden muss.  
 
Weiter muss im Protokoll oder in einer Anlage dazu der jetzige Wortlaut der geänderten 
Bestimmung(en) angegeben sein, wobei es sich bei größeren oder wiederholten Änderungen 
der Satzung empfiehlt, in der Mitgliederversammlung eine Neufassung zu beschließen und 
dies in der Einladung auch so anzukündigen. 
 
Dem Protokoll ist sowohl bei Satzungsänderungen als auch bei Satzungsneufassung eine 
vollständige Satzung beizufügen. 
 
Nach der erfolgten Eintragung erhält der Verein eine Eintragungsnachricht; gleichzeitig kann 
die Eintragung im Internet unter www.handelsregister.de kostenlos eingesehen und ein 
einfacher Abdruck erstellt werden. 
Amtliche Ausdrucke erhalten Sie auf entsprechenden Antrag an das Registergericht. 
 

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf der Homepage des Amtsgerichts Freiburg i. Br. 
unter Aufgaben & Verfahren => Registergericht => Aktuell. 

 

Vom Finanzamt als "gemeinnützig" anerkannte Vereine können bei der dortigen 

Körperschaftssteuerstelle die Erteilung eines sogen. "Freistellungsbescheids" 

beantragen. 
Wird dem Registergericht dieser Bescheid (oder eine Kopie) vorgelegt, entfällt die sonst fällige 
Gerichtsgebühr für die Eintragung (§ 7 LJKG). 
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